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GASTBEITRAG

‹ In der Praxis internationaler Rechts-
geschäfte werden überwiegend auslän-
dische Konzepte und Vertragstypen
übernommen, die oft aus dem anglo-
amerikanischen Rechtskreis stammen.
Der sogenannte LOI („Letter Of Intent“)
oder MOU („Memorandum Of Under-
standing“) ist eine Vertragsform, die im
italienischen Zivilgesetzbuch nicht ex-
plizit geregelt ist, deshalb wird diese
nach italienischem Recht als „atypi-
scher“ Vertrag betrachtet, der nach dem
Prinzip der Vertragsfreiheit (Art. 1322
C.C.  (i.e. Codice Civile = ital. Zivilge-
stzbuch) allerdings grds. zulässig ist.
Art. 1322 Ital. Zivil Gesetzbuch (Ver-
tragsfreiheit) lautet: „Die Parteien kön-
nen innerhalb der durch das Gesetz und
durch die Ständischen Vorschriften ge-
zogenen Grenzen den Inhalt des Ver-
trages frei bestimmen. Die Parteien kön-
nen auch Verträge schließen, die nicht
zu den besonders geregelten Vertrags-
typen gehören, sofern sie auf die Ver-
wirklichung von nach der Rechtsord-
nung schützwürdige Interessen gerich-
tet sind.“

Im italienischen Recht bedient man
sich in derartigen Konstellationen üb-
licherweise eines sogenannten „Vorver-
tages“ (Contratto Preliminare), der nach
italienischer Systematik als „typischer“
Vertrag angesehen wird.

Sowohl LOI als auch Vorvertrag be-
ziehen sie sich also auf die erste Ver-
handlungsphase; beide Dokumente ha-
ben allerdings sehr unterschiedliche
praktische Rechtsfolgen, wie im nach-
folgenden aufzuzeigen sein wird.

LOI und nach italienischem Recht
Der Inhalt eines LOI kann sehr unter-
schiedlich sein, deshalb sind alle Klau-
seln immer sorgfältig zu überprüfen,
auch bezüglich der für den LOI binden-
den Rechtssprache, die bei nicht juris-
tisch geprüften Übersetzungen zu un-
erwarteten Rechtsfolgen führen kann.
Es sollte stets vermieden werden, sich

LOI und Vorvertrag nach
italienischem Recht

Vertrag (Art. 1351 C.C.) ; dies auf jeden
Fall dann, wenn das Gesetz Schriftform
verlangt. Art. 1351 Ital. Zivilgesetzbuch
(Vorvertrag) lautet: „Ein Vorvertrag ist
nichtig, wenn er nicht in derselben Form
errichtet wird, die das Gesetz für den
endgültigen Vertrag vorschreibt“.

Der Vorvertrag muss weiterhin alle
wesentlichen Elemente des jeweiligen
(endgültigen) Rechtsgeschäftes beinhal-
ten, damit der Sachverhalt eindeutig be-
stimmt werden kann. Die Nebenbedin-
gungen können auch erst im endgültigen
Vertrag geregelt werden, da dieser den
Vorvertrag gänzlich ersetzt, dies gilt
selbst dann, wenn die betreffenden Re-
gelungen ganz  andere als die im Vor-
vertrag sind (Vertragsfreiheit, „autono-
mia delle parti“, siehe hierzu den Be-
schluss des italienischen Obersten
Gerichts in Rom, „Cass. Civ. Sez. II“, 25
Februar 2003, N. 2824).

In der Praxis haben sich Vorverträge
vor allem beim Kauf von Immobilien,
M&A und Übertragung von Gesell-
schaftsanteilen etabliert.

Seit Inkrafttreten des Gesetzes Nr.
296/2006 (Finanzgesetz 2007) müssen
Vorverträge über einen Immobilienkauf
innerhalb von 20 Tagen ab Unterschrift
beim Finanzamt registriert werden. Es
ist hierbei zu beachten, dass fehlende
Registrierungen mit einem Bußgeld be-
straft werden, selbst wenn nur die o.g.
20-Tages-Frist versäumt wird.

Der Beitrag wird im Internet fortgeführt
unter: www.advoselect.com/gastbeitrag

Die Vorverhandlungsphase von komplexen Rechtsgeschäften, die 
oftmals lange Zeit benötigen, bevor die Parteien ein endgültige 
Regelung erreichen, wird häufig durch einen „Sondervertrag“ geregelt.
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in einem LOI (unbewusst) ungeplanten
Rechtsverpflichtungen und Risiken (ein-
schließlich kommerziellen Verpflich-
tungen) auszusetzen. 

Das Ziel eines LOI ist es üblicher-
weise, den Nachweis zu erbringen, dass
bestimmte Verhandlungen zwischen
den Parteien erfolgt sind und bislang
nur einige wenige Vereinbarungen in
Grundzügen getroffen worden sind.
Hierdurch soll auch ein gewisser psy-
chologischer (eher als ein rechtlicher)
Druck zum Abschluss der Gesamtver-
einbarung herbeigeführt werden bei
der jeweils anderen Partei. Oft möchte
eine Partei die andere Partei auch schon
in irgendeiner Form verpflichten, ohne
dies aber selbst schon tun zu müssen. 

Normalerweise beinhaltet ein LOI
Klauseln über:
- Absichtserklärung zur Fortführung
der Verhandlungen;
- Vertraulichkeit der Verhandlungen;
- Mögliche Termine des jeweiligen Pro-
jektes;
- Frist für den Abschluss eines eventu-
ellen endgültigen Vorvertrages bzw.
Vertrages;
- Rechtsverbindlichkeit des Dokumen-
tes;
- Eventuell erreichte Mindestvereinba-
rungen;
- Anwendbares Recht.
Es ist aber zu beachten, dass in der Pra-
xis die meisten LOI in der Regel bereits
eine Liste von Klauseln beinhalten, die
rechtsverbindlich für die Parteien sind.

Vorvertrag nach italienischem Recht
Ein Vorvertrag nach italienischem Recht
beinhaltet dagegen üblicherweise be-
reits im Vertragstext die Rechtsver-
pflichtung, einen endgültigen Vertrag
zu einem späteren Zeitpunkt abzuschlie-
ßen; ein Vorvertrag nach italienischem
Recht hat somit stets rechtliche Bin-
dungswirkung.

Der Abschluss eines Vorvertrages
beinhaltet für die Parteien das Recht,

ein Gerichtsurteil mit den gleichen kon-
stitutiven Rechtsfolgen zu erlangen, wie
ein Urteil in einem Verfahren über den
endgültigen Vertrag, zusätzlich aber
ggf. auch noch den weiteren Rechten
gemäß dem Vorvertrag (Art. 2932 C.C.)
Art. 2932 Ital. Zivilgesetzbuch (Beson-
dere Vollstreckung zur Erwirkung eines
Vertragsabschlusses) lautet: „Wenn der-
jenige, der einen Vertrag abzuschließen
verpflichtet ist, diese Verpflichtung nicht
erfüllt, kann die andere Partei, sofern
dies möglich und im Titel nicht ausge-
schlossen worden ist, ein Urteil erlangen,
dass die Wirkungen des nicht abge-
schlossenen Vertrages erzeugt.

Wenn es sich um Verträge handelt,
die die Übertragung des Eigentums an
einer bestimmten Sache oder Begrün-
dung oder Übertragung eines sonstigen
Rechts zum Gegenstand haben, kann
der Klage nicht stattgegeben werden,
wenn die Partei, die sie erhoben hat,
die eigene Leistung nicht erbringt oder
diese nicht in der vom Gesetz verlangten
Art und Weise anbietet, außer die Leis-
tung ist noch nicht fällig“.

Dieses Urteil hat unmittelbare recht-
liche Folgen (z.B. Übertragung des Ei-
gentumsrechts) ab seiner Verkündung.
Voraussetzung für ein solches Urteil ist,
dass die obsiegende Partei ihre jewei-
ligen Verpflichtungen aus dem Vorver-
trag entweder erfüllt oder der anderen
Partei zumindest angeboten hat.

Ein Vorvertrag nach italienischem
Recht muss in der gleichen Form abge-
schlossen werden wie der  „endgültige“


